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Es ist erwiesen, dass motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen effizienter arbeiten und dadurch zur Produktivität 
eines Betriebes beitragen. Ein wesentlicher Motivationsfaktor ist die Anerkennung der guten Leistung. Auch wenn 
es nebst Entlöhnung auch andere wirksame Formen der Annerkennung gibt, so ist das Instrument einer 
leistungsbezogenen Entlöhnung nach wie vor als eine der wesentlichen Methoden anerkannt, um die Motivation 
von Mitarbeitenden hoch zu halten. Voraussetzung dazu ist, dass die Verteilung auf einer gerechten Basis und 
transparenten Grundlage beruht. 

Der Kanton kennt zwar das Instrument der Annerkennungsprämie, hat aber in seinem Lohngesetz keine 
Leistungskomponente im eigentlichen Sinne vorgesehen. Auch sind die für Anerkennungsprämien zur Verfügung 
stehenden Mittel (ca. 0,1% des Personalaufwandes) sehr beschränkt. Wie die Finanzkommission in ihrem Bericht 
zur Staatsrechnung 2008 (09.5140.01, S. 20) feststellt, wird diese Annerkennungsprämie von den Departementen 
sehr unterschiedlich genutzt. Sie wird zum Teil nicht nur für hervorragende Leistungen, die offensichtlich und 
erheblich über das in der Funktionsbeschreibung festgelegte Anforderungsprofil hinausgehen, eingesetzt, 
sondern auch im Sinne einer normalen konventionellen Leistungskomponente. Dies kann als Hinweis gewertet 
werden, dass das Bedürfnis nach einer Leistungskomponente im Lohngesetz vorhanden ist. 

Eine im Lohngesetz gut installierte Leistungskomponente hat auch den Vorteil, dass analog zu 
Entlöhnungssystemen in der Privatwirtschaft auf einen automatischen Teuerungsausgleich verzichtet werden 
kann. Verschiedene öffentliche Betriebe in unserem Kanton (Bürgergemeinde Basel, Gemeinde Riehen) haben 
ihre Lohnordnungen in diesem Sinne bereits angepasst. 

Aus diesen Gründen beauftragen die Motionäre den Regierungsrat, das Lohngesetz des Kantons dahingehend 
zu ändern, dass eine Leistungskomponente eingeführt und der automatische Teuerungsausgleich gestrichen 
wird. 
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